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1 Aufgabenstellung 

Das Baugesetzbuch sieht vor, dass bei der Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen, die Belange 

des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB zu berücksichtigen sind. Der Umweltbericht 

beinhaltet die erforderliche Eingriffsbeurteilung nach jeweils gültigem Naturschutzgesetz und Bauge-

setzbuch. Neben der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Auswir-

kungen auf die Umwelt auf Grundlage des städtebaulichen Entwurfes des Bebauungsplanes werden 

zunächst mögliche Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verminderung der erheblichen Auswirkungen 

bezogen auf einzelne Schutzgüter beschrieben. Für die verbleibenden erheblichen und unvermeidbaren 

Auswirkungen werden Ausgleichsmaßnahmen innerhalb und wenn notwendig außerhalb des Baugebie-

tes aufgezeigt. Die Ergebnisse werden tabellarisch in der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung zusammen-

gefasst. Diese setzt sich nach den in der Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c BauGB) dargestell-

ten Bestandteilen zusammen.  

Grundlage für die Bestandsbewertung der Schutzgüter ist die Biotoptypenkartierung (2017) und die Aus-

sagen des Landschaftsrahmenplanes des Landkreises Osterholz (2000). 

Die artenschutzrechtliche Potenzialanalyse nach § 44 BNatSchG wird auf Grundlage der Brutvogelkar-

tierung (2018) und der vorhandenen Unterlagen des Landkreises und der Biotopkomplexe (Biotoptypen-

kartierung, Sweco 2018) für die nach Anhang IV FFH-Richtlinie geschützten Arten und für alle Europäi-

schen Brutvögel eingeschätzt.  

Südwestlich des Geltungsbereiches liegt das EU-Vogelschutzgebiet ĂHammeniederungenñ als groÇer 

zusammenhängender offener Feuchtwiesenkomplex einer Flussniederung und Brutgebiet für Vogelarten 

des Feuchtgrünlandes (hier speziell für den Wachtelkönig) und der Röhrichte.  

Zur Abschätzung der Gefährdung der Erhaltungsziele der benachbarten EU-Schutzgebiete durch die 

geplante Bauerweiterung wird eine FFH-Verträglichkeitsprüfung im Rahmen des Bauleitverfahrens 

durchgeführt. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Anforderungen werden in den Umweltbericht 

bzw. Bebauungsplan integriert. 
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2 Inhalt und Ziel der Bauleitplanung 

Am südöstlichen Siedlungsrand der Stadt Osterholz-Scharmbeck befindet sich im Außenbereich ein 

landwirtschaftlicher Betrieb i. V. m. einer Biogasanlage. Die langfristigen wirtschaftlichen Entwicklungen 

dieses Betriebes sollen durch einen Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert werden (nähere Aus-

führung siehe Begründung zum Bebauungsplan). Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 

ca. 9.32 ha und umfasst landwirtschaftliche Nutz-, Lager- und Wirtschaftsflächen sowie Produktionsge-

bäude. 

Die konkrete Planungsabsicht erfasst die Errichtung eines zusätzlichen Gärrestebehälters im Rahmen 

der Bewirtschaftung der bestehenden Biogasanlage. Dieser dient der Verlängerung des Lagerzeitrau-

mes der anfallenden Gärreste. Mit Schaffung dieser zusätzlichen Lagerkapazität kann die anschlie-

ßende Ausbringung umweltschonender an die Vegetationszeiträume angepasst werden. Eine potenziell 

mögliche Steigerung der Anlagenkapazität, die sich durch Ausnutzung der vollständigen Auslastung der 

Bestandsanlage ergeben kann, wird ebenso berücksichtigt. 

Im Falle einer potenziellen Kapazitätserhöhung ergeben sich keine direkten Erfordernisse zusätzlicher 

Flächenversiegelungen. Die Steigerung der Anlagenkapazität erfordert keine baulichen Erweiterungen. 

Des Weiteren werden über den Bebauungsplan die Zulässigkeiten einer Milchverarbeitung, eines Hofca-

fés, eines Hofladens sowie einer Tierarztpraxis planungsrechtlich vorbereitet. Auch werden Möglichkei-

ten zur Verlagerung des bisherigen Standortes der vorhandenen Betriebswerkstatt gesichert. Die beste-

henden Gebäude und baulichen Anlagen basieren bislang auf bestehenden Baugenehmigungen. Die 

Planung berücksichtigt nun auch langfristige Entwicklungsmöglichkeiten des bestehenden Betriebes. 

Eine konkrete Planungsabsicht zur Deckung kurzfristiger Betriebsbedarfe beschränkt sich jedoch nur 

auf das Vorhaben der Errichtung des zusätzlichen Gärrestebehälters. Die zusätzlichen planungsrechtli-

chen Möglichkeiten sollen dem Betrieb langfristige Entwicklungsperspektiven im Sinne einer Angebots-

planung bieten. 
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3 Ziele des Umweltschutzes 

Natura 2000 und Schutzgebiete1 

Südwestlich des Geltungsbereiches grenzt das EU-Vogelschutzgebiet ĂHammeniederungenñ als groÇer 

zusammenhängender offener Feuchtwiesenkomplex einer Flussniederung und Brutgebiet für Vogelarten 

des Feuchtgrünlandes (hier speziell für den Wachtelkönig) und der Röhrichte an. In größerer Entfernung 

entlang der Hamme im Süden und im Teufelsmoor im Osten breitet sich das FFH-Gebiet ĂUntere W¿m-

meniederung, untere Hammeniederung mit Teufelsmoorñ mit den Birken-Moorwäldern und sehr gut aus-

geprägten Übergangs- und Schwingrasenmooren aus.  

Der Geltungsbereich liegt außerhalb des Landschaftsschutzgebietes ĂHammeniederungñ.  

 

Abbildung 1: Lage des B-Planes zum LSG und EU-VSG 

In der FFH-Verträglichkeitsprüfung wird auf die Erhaltungsziele der wertbestimmenden Arten eingegan-

gen.  

Durch Festsetzung wird im Bebauungsplan die zulässige Erweiterung der Tierhaltung im Plangebiet un-

ter den Vorbehalt gestellt, dass im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen 

ist, dass das Vorhabenbezogenen Abschneidekriterium von 0,3 kg N ha-1 a-1 (0,3 kg Stickstoff pro Hek-

tar pro Jahr ) in den FFH-Lebensraumtypen der umliegenden FFH-Gebiete eingehalten wird. Eine Be-

troffenheit von FFH-Gebieten durch unzulässige Stickstoffdepositionen wird hierdurch ausgeschlossen. 

                                                      
1 06.07.2018: https://www.landkreis-osterholz.de/portal/seiten/sammelverordnung-im-bereich-hammeniederung-und-teufelsmoor-

901001663-21000.html 
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Geschütze Biotope ïgemäß § 30 BNatSchG und § 29 NAGBNatSchG 

Es sind keine geschützten Biotope gemäß § 30 BNatSchG und § 29 NAGBNatSchG vorhanden. 

Geschützte Landschaftsbestandteile ï gemäß § 29 BNatSchG und § 22 NAGBNatSchG2 

Das Plangebiet ist Schwerpunktgebiet von nach § 29 BNatSchG geschützten Wallhecken. Wallhecken 

kommen allerdings im direkten Geltungsbereich nicht vor.  

Landschaftsrahmenplan (Landkreis Osterholz 2000) 

Laut LRP liegt der Geltungsbereich in einem wichtigen Bereich f¿r ĂVielfalt, Eigenart und Schºnheit von 

Natur und Landschaftñ mit Ăhoher Qualitªt des Landschaftsbildesñ und Ăsehr hoher Bedeutung f¿r die 

Erholungsf¿rsorgeñ.  

Des Weiteren hat dieser Bereich eine Bedeutung für die Grundwassererneuerung (Grundwasser-Neubil-

dungsrate über 200 mm/a).  

Für das Untersuchungsgebiet gelten folgende planungsrelevanten und naturschutzfachlichen Ziele und 

Maßnahmen3: 

¶ Erhalt und Pflege von Hecken in der Feldflur und Alleen, Baumreihen und Bäumen an Straßen und 

Wegen, 

¶ Entwicklung von Schutzpflanzungen zur Eingrünung der Ortsränder und zur Minderung von Lärm, 

Gasen und Stäuben emittierender landwirtschaftlicher Betriebe, 

¶ Erweiterung des gastronomischen Angebotes unter landschaftstypischen Aspekten, insbesondere 

unter Nutzung der Potentiale der örtlichen Landwirtschaft (Hofcafé, Verbesserung des Fuß- und Rad-

wegenetzes). 

¶ Westlich des Geltungsbereiches liegt in 45 m Entfernung der Scharmbecker Bach, für den eine Re-

naturierung vordringlich ist. 

                                                      
2 Landkreis Osterholz (2000): Landschaftsrahmenplan Entwicklungs- und Maßnahmenkarte 
3 Landkreis Cuxhaven (2000): Landschaftsrahmenplan Textband 
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4 Darstellung und Bewertung der möglichen Umweltauswirkungen 
durch die Planung 

Für die Ermittlung und Bewertung der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaftsbild bil-

den die Naturschutzfachlichen Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 

(NLWKN 1/1994) und die Beiträge zur Eingriffsregelung V (NLWKN 1/2006) die Grundlage. Für die übri-

gen Schutzgüter gilt die in den einzelnen Kapiteln beschriebene Bewertungsgrundlage.  

Eventuelle Auswirkungen auf die Erhaltungsziele der Schutzgebiete werden in Form einer FFH-Verträg-

lichkeitsprüfung dargelegt.  

4.1 Planungsrelevante Wirkfaktoren  

Für die Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter sind im Wesentlichen folgende Wirkfaktoren 

maßgebend: 

Baubedingte Wirkfaktoren 

- Vorübergehende Flächeninanspruchnahme durch Baustellenbetrieb und Baustelleneinrichtun-

gen. 

- Vorübergehende Lärm- und Schadstoffbelastung und Lichtemissionen durch den Baustellenver-

kehr. 

Eine nachhaltige Beeinträchtigung durch baubedingte Beeinträchtigungen ist nicht zu erwarten, da die 

baubedingten Wirkfaktoren zeitlich und räumlich begrenzt sind. 

Anlagenbedingte Wirkfaktoren  

- Flächeninanspruchnahme durch Bauerweiterungen (zusätzliche Versiegelung und Entnahme 

von Einzelgehölzen).  

Die betriebsbedingten Wirkfaktoren 

- Lärm- und Schadstoffbelastung und Lichtemissionen durch den landwirtschaftlichen Betrieb und 

Sondernutzungen. 

4.2 Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter und der möglichen Um-
weltauswirkungen und Maßnahmen zur Vermeidung  

4.2.1 Schutzgut Mensch und Gesundheit 

Bestandsbewertung 

Der Geltungsbereich hat eine Bedeutung für das Wohnen und Arbeiten und liegt in ruhiger ländlicher 

Umgebung am südwestlichen Siedlungsrand von Osterholz im Übergangsbereich zur offenen kulturhis-

torischen Wiesenlandschaft mit Erholungsfunktion. 

Auswirkungen durch die Planung 
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Lärm- und Schadstoffemissionen treten nur während der Bauzeit räumlich und zeitlich begrenzt auf und 

verursachen keine nachhaltigen erheblichen Beeinträchtigungen.  

Durch die gewählten zeichnerischen und textlichen Festsetzungen wird sichergestellt, dass keine nach-

haltigen erheblichen Beeinträchtigungen verursacht werden. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Im-

missionen Schall, Geruch, Stickstoff und Licht. Des Weiteren wurde den Empfehlungen einer Abstands-

betrachtung nach Störfallrecht gefolgt. Die eingeholten gutachterlichen Untersuchungen sind der Be-

gründung als Anlage beigefügt. Die Zulässigkeiten im Plangebiet wurden über die Gliederung des Plan-

gebietes entsprechend der gutachterlichen Empfehlungen soweit gesteuert, dass Konflikte der zulässi-

gen Nutzungen im Plangebiet, Konflikte mit Bestandsnutzungen in der Umgebung des Plangebietes so-

wie Konflikte mit der zukünftig geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes im nordwestlichen An-

schluss vermieden werden können. 

Der landwirtschaftliche Betrieb soll nachhaltig stabilisiert werden und wird deshalb den wirtschaftlichen 

und technischen Erfordernissen angepasst. Insgesamt hat die Planung eine positive Auswirkung auf die 

Arbeits- und Wohnsituation vor Ort. Zur Attraktivitätssteigerung der Erholungs- und Versorgungsfunktion 

wird zusätzlich die Einrichtung eines Hofcafés für Radler und Wanderer und eines Hofladens für die Di-

rektvermarktung ermöglicht. Durch die Einkehrmöglichkeit wird das Freizeitangebot für die Osterholzer 

erweitert und ein Einblick in die regionale Landwirtschaft geschaffen. 

4.3 Schutzgut Pflanzen 

Bestandsbewertung 

Im Sommer 2018 wurde eine Biotoptypenerfassung durchgeführt. Die Biotoptypen wurden nach dem 

aktuellen Biotopschlüssel nach v. Drachenfels (NLWKN 2012, 2016) aufgenommen und bewertet.  

Definition der Wertstufen zur Beurteilung der Biotope: 

V   Von besonderer Bedeutung für den Naturschutz 

IV   Von besonderer bis allgemeiner Bedeutung für den  

  Naturschutz 

III   Von allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz 

II   Von allgemeiner bis geringer Bedeutung für den Naturschutz 

I   Von geringer/ohne Bedeutung für den Naturschutz 

Die Bestandsbewertung der Biotoptypen stellt den aktuellen Zustand und den Lebensraum für Pflanzen 

und Tiere dar. 

Gebüsche und Kleingehölze: 

HFS Strauchhecke 

HFM Strauch-Baumhecke 

HFB Baumhecke 
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HBE Sonstiger Einzelbaum / Baumgruppe 

HSE Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten 

 

Das Plangebiet wird im Bereich der Hofanlage durch ein vielschichtiges Gehölznetz durchzogen. Beson-

ders zu erwähnen sind die Hecken entlang der vorhandenen landwirtschaftlichen Gebäude und Wege 

und im Übergang zur offenen Landschaft. In allen Gehölzstrukturen überwiegen standortgerechte Arten: 

Erlen, Eschen, Eichen, Hainbuche, Weide, Hundsrose, Hasel, Schwarzer Holunder, Schlehe und Weiß-

dorn. Die Baumreihen entlang des Weges und auf dem Hofgelände werden auch aufgrund ihrer Vorbe-

lastung durch den hohen Versiegelungsgrad generell nur einer allgemeinen Bedeutung zugeordnet 

(Wertstufe III). Dagegen weist die alte Eiche im Bereich des Wohnhauses ein hohes Lebensraumpoten-

zial auf und erhält deshalb eine allgemeine bis besondere Bedeutung (Wertstufe IV). Die jungen An-

pflanzungen auf dem Hofgelände haben eine wichtige Biotopvernetzungsfunktion und werden mit einer 

allgemeinen Bedeutung belegt (Wertstufe III).  

 

 

Abbildung 2: Baumreihe entlang des Weges mit Erlen und Holunder als Unterwuchs. 
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Abbildung 3: Lückige Baumhecke im Bereich landwirtschaftlicher Lagerflächen 

 
 

Abbildung 4: Wertvoller alter Baumbestand auf dem Hof mit der Wertstufe IV. 

 

Gewässer: 

 

FXS Stark begradigter Bach 

FGR Nährstoffreicher Graben 

SXK Naturferner Klär- und Absatzteich 
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Der Scharmbecker Bach westlich der Hofanlage liegt außerhalb des Untersuchungsraumes und ist in 

diesem Streckenabschnitt relativ strukturarm mit überwiegend nährstoffreicher Ufervegetation und punk-

tuellen Gehölzauswuchs ausgebildet (FXS). Das Gewässer ist von allgemeiner Bedeutung für den Na-

turschutz und erhält die Wertstufe III bedingt durch ein hohes Entwicklungspotenzial aufgrund der Aus-

weisung von beidseitigen Gewässerrandstreifen.  

 

Abbildung 5: Scharmbecker Bach 

Die Gräben und das Absatzbecken auf dem Hofgelände (FGR, SXK) sind aufgrund ihrer naturfernen 

Ausbildung den Wertstufen I und II (geringe und allgemeine bis geringe Bedeutung für den Naturschutz) 

zuzuordnen. 

Grünland: 

GIF Sonstiges Feuchtes Grünland 

Die Grünlandflächen werden intensiv genutzt und werden der allgemeinen bis geringen Bedeutung mit 

der Wertstufe II zugeordnet.  








































